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Leiter der Betriebe zu stärken und deren Initiative und 
Verantwortungsfreudigkeit zu fördern.

§36
Die Beauftragten sind verpflichtet, über ihre Feststellun

gen und die vorgeschlagenen Maßnahmen eine Nieder
schrift anzufertigen.

§37
Die Beauftragten sind verpflichtet, der Zentralen Kom

mission für Staatliche Kontrolle Feststellungen über schäd
liche Auswirkungen der Arbeit der Organe, die den ihrer 
Kontrolle unterstehenden Einrichtungen übergeordnet sind, 
zu melden. Stellen die Beauftragten in ihrem Arbeitsbe
reich Schwierigkeiten fest, deren Ursachen in der unzu
länglichen Arbeit örtlicher Organe liegen, so ist der zu
ständige Bevollmächtigte der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle zu informieren.

In dringenden Fällen ist außerdem die Zentrale Kom
mission für Staatliche Kontrolle direkt zu benachrichtigen.

§38
(1) Die Beauftragten können den Leitungen der Einrich

tungen ihres Arbeitsbereiches über Feststellungen prinzi
pieller Art berichten. Sie sind verpflichtet, Vorschläge zur 
Verbesserung der Arbeit zu machen.

Durchschriften der Berichte und Vorschläge sind der 
Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle zuzustellen.

(2) Die Beauftragten sind berechtigt, die kontrollierten 
Einrichtungen zur Beseitigung festgestellter Mängel zu ver
pflichten. Sie sind verpflichtet, die Termine zur Beseiti-


